
 

 

Reglement des Gymnasiums NMS 

 

Verwendete Abkürzungen: S Schülerin/Schüler 

 SuS Schülerinnen und Schüler 

 Lp Lehrperson(en) 

 KL Klassenlehrperson 

 R Rektorin/Rektor 

 KLGY Konferenz der Lehrpersonen des Gymnasiums 

 LZK Lernzielkontrolle(n) 

 SF Schwerpunktfach 

 EF Ergänzungsfach 

 KGF künstlerisches Grundlagenfach 

 FiRE fächerintegrierter Ethikunterricht 

 

1. Gegenstand 

 

Gegenstand dieses Reglements sind die grundsätzlichen Verpflichtungen der eintretenden 

SuS, die Aufnahme, die Leistungsbeurteilung, die Promotion, die Promotionsvermerke, die 

Repetition, das Zeugnis, die Absenzen, die Dispensation, die Freien Halbtage, die Sanktio-

nen, die Rechtsmittel, die Rekurskommission und sein Inkrafttreten. 

 

 

2. Grundsätzliches 

 

Wer in das Gymnasium der NMS eintritt, verpflichtet sich zum Besuch des Unterrichts sowie 

aller anderen obligatorischen Schulveranstaltungen, zu korrektem, respektvollem Verhalten, 

zu Mitwirkung und Eigenverantwortung. 

 

 

3. Aufnahme 

 

3.1. Quarta 

 

In die Quarta aufgenommen werden 

 

• SuS des Untergymnasiums NMS, die die Quinta mit dem Promotionsstatus "pro-

moviert" oder "nächste Promotion gefährdet" abschliessen; 

 

• SuS, die von einer vorbereitenden 8. oder 9. Sekundarschulklasse der NMS eine 

Empfehlung zum Besuch des gymnasialen Unterrichts im 9. Schuljahr erhalten 

haben; 

 

• SuS, die nach Absolvierung einer FMS 1 der NMS eine Empfehlung zum Besuch 

des gymnasialen Unterrichts erhalten haben; 

 

• SuS, die von einer externen vorbereitenden 8. oder 9. Sekundarschulklasse eine 

Empfehlung zum Besuch des gymnasialen Unterrichts im 9. Schuljahr erhalten 

haben; 

• SuS, die die Aufnahmeprüfung eines anerkannten Gymnasiums bestanden ha-

ben; 

 

• SuS, die aufgrund der Eignungsabklärung und des Bewerbungsgesprächs der 

NMS ins Gymnasium aufgenommen wurden. 

 



 

 

3.2. Tertia 

 

In die Tertia aufgenommen werden: 

• SuS, die nach Absolvierung einer FMS 1 der NMS eine Empfehlung zum Besuch 

des gymnasialen Unterrichts erhalten haben und einen Zeugnisdurchschnitt von 

5.0 oder besser haben;  

 

• SuS, die nach Absolvierung einer FMS 2 der NMS eine Empfehlung zum Besuch 

des gymnasialen Unterrichts erhalten haben; 

 

• SuS, die aufgrund der Eignungsabklärung und des Bewerbungsgesprächs der 

NMS ins Gymnasium aufgenommen wurden. 

 

3.3. Secunda 

 

In die Secunda aufgenommen werden SuS, die die Abschlussprüfung einer vorbereitenden 

Sekundarstufe-II-Schule bestanden haben. 

 

 

4. Leistungsbeurteilung 

 

4.1. Information 

Die Lp teilen ihren SuS zum Semesterbeginn schriftlich mit, wie die Zeugnisnote der Jahre-

spromotion zustande kommen wird (namentlich die minimale Anzahl, Gewichtung und Form 

der vorgesehenen LZK, allfällige Ergänzung der LZK durch die Beurteilung der Beteiligung im 

Unterricht [Beteiligungsnoten], bereits bekannte Termine, Handhabung von Nachproben). 

 

4.2. Koordination 

Die Lp koordinieren die Termine ihrer LZK. 

 

4.3. LZK 

 

4.3.1. Als LZK gelten namentlich alle bewerteten schriftlichen und mündlichen Proben, 

Arbeiten, Präsentationen, praktische Prüfungen. 

 

4.4. Beurteilung und Transparenz 

 

4.4.1. Den LZK liegen Lernziele zugrunde, welche den SuS jeweils spätestens eine Wo-

che vorher bekannt gemacht werden. Es werden keine unangekündigten LZK 

durchgeführt. 

 

4.4.2. Die Beurteilungskriterien werden den SuS jeweils offengelegt. 

 

4.4.3. Die Benotung erfolgt in einer Skala von 6 bis 1. 

 

4.4.4. Die korrigierten LZK werden den SuS in der Regel spätestens zwei Unterrichts-

wochen nach der Durchführung benotet zurückgegeben. 

  



 

 

4.5. Fernbleiben 

 

4.5.1. Das Fernbleiben von einer obligatorischen LZK kann nur aufgrund besonderer 

Gründe gerechtfertigt werden. Besondere Gründe sind namentlich Krankheit, Un-

fall, ein amtliches Aufgebot oder eine von der KL oder von der/dem R erteilte Dis-

pensation. 

 

4.5.2. SuS, die an einer obligatorischen LZK nicht teilnehmen können, melden sich bei 

der zuständigen Lp unter Bekanntgabe des Rechtfertigungsgrundes vorgängig 

ab; die vorgängige Abmeldung haben sie zu belegen. 

 

4.5.3. In Notfällen, in denen die Abmeldung nicht vorgängig erfolgen kann, ist die Ab-

meldung so bald wie möglich nachzuholen. Notfälle sowie die baldmöglichste Ab-

meldung sind zu belegen. 

 

4.5.4. SuS, die einer obligatorischen LZK ohne Rechtfertigungsgrund oder ohne Abmel-

dung gemäss 4.5.2. bzw. 4.5.3. fernbleiben, werden nach der Bewertung der 

Nachprobe (siehe 4.6. nachfolgend) 2.0 Notenpunkte abgezogen. 

 

 

4.6. Nachproben 

 

4.6.1. SuS, die eine reguläre LZK versäumt haben, haben grundsätzlich das Recht und 

die Pflicht, eine Nachprobe abzulegen. Ausnahmen sind nach Absprache zwi-

schen Lp und SuS möglich. Die Absprache ist zu belegen. 

 

4.6.2. Die Lp entscheiden über Art, Umfang und Termin der Nachproben. 

 

4.6.3. Für das Fernbleiben von obligatorischen Nachproben gelten die unter 4.5.1. bis 

4.5.3. genannten Rechtfertigungsgründe und Abmeldungsregeln. 

 

4.6.4. SuS, die einer obligatorischen Nachprobe – namentlich ohne Arztzeugnis, amtli-

ches Aufgebot oder Dispensation – gemäss 4.5.2. und 4.5.3. fernbleiben, erhal-

ten für die Nachprobe die Note 1. 

 

 

4.7. Unerlaubte Hilfsmittel, Betrügen 

Verwendet eine/ein S in einer LZK (inkl. Nachprobe) unerlaubte Hilfsmittel oder betrügt er/sie 

in anderer Art offensichtlich, wird für die LZK die Note 1 gesetzt. 

 

4.8. Plagiate 

In wesentlichen Teilen plagiierte Arbeiten werden zurückgewiesen und müssen neu geschrie-

ben werden, wobei bei der Bewertung der neu eingereichten Arbeit 2.0 Notenpunkte abgezo-

gen werden. 

 

 

5. Promotion 

 

5.1. Jahrespromotion 

Am Gymnasium NMS gilt jedes Jahr als Beurteilungsperiode. 

 

  



 

 

5.2. Promotionsfächer sind 

 

• die Grundlagenfächer 

Deutsch 

Französisch 

Englisch 

Mathematik 

Biologie 

Chemie 

Physik 

Geschichte 

Geografie 

Gesundheit, Persönlichkeit, Soziales (GPS) 

Bildnerisches Gestalten 

Musik 

Sport 

 

• die obligatorischen Grundlagenfächer 

Einführung Wirtschaft und Recht 

Informatik 

 

• das Schwerpunktfach 

 

• das Ergänzungsfach 

 

 

5.3. Die für die Promotion massgebenden Noten sind die Zeugnisnoten der Promotionsfä-

cher sowie, in der Prima, die Note für die Maturaarbeit. Sie haben alle dasselbe Ge-

wicht. 

 

5.4. Voraussetzung für die Promotion ist ein genügendes Zeugnis am Ende des Schuljah-

res. Ein Zeugnis ist genügend, wenn in den Promotionsfächern 

• die doppelte Summe aller Notenabweichungen von 4 nach unten nicht grösser ist 

als die Summe aller Notenabweichungen von 4 nach oben und 

• nicht mehr als vier Noten unter 4 erteilt werden. 

 

5.5. Über die Promotionen entscheidet die KLGY. 

 

 

5.6. Promotionsentscheide erfolgen am Ende eines Schuljahres. Die KLGY kann den Pro-

motionstermin in ausserordentlichen Fällen für einzelne SuS verschieben (Nachpro-

motion). 

 

6. Promotionsvermerke 

 

6.1. Nach der Aufnahme erhält ein genügendes Zeugnis den Vermerk "promoviert". 

 

6.2. Wer am Ende des Schuljahres ein ungenügendes Zeugnis hat, wird nicht promoviert 

und muss wiederholen oder austreten; Vermerk im Zeugnis: "nicht promoviert". 

 

6.3. Bei Übertritten aus einer Quarta, Tertia und Secunda anderer Gymnasien wird der 

letzte Promotionsstatus übernommen. 

 



 

 

7. Zeugnis 

 

7.1. Am Ende des ersten Semesters wird den SuS ein Zwischenzeugnis, am Ende des 

Schuljahres ein Jahreszeugnis mit Promotionsvermerk ausgestellt. 

 

7.2. Das Zeugnis enthält die Noten für die Leistungen in den Promotionsfächern gemäss 

Lektionentafel. 

 

7.3. Die Leistungen werden mit den Noten 6 bis 1 bewertet (ganz- oder halbzahlig). Noten 

unter 4 sind ungenügend. 

 

7.4. Die Absolvierung von Spezialwochen oder eines Fremdsprachenaufenthalts wird im 

Zeugnis mit "absolviert" (unter 25 % gefehlt), "teilweise absolviert" (25-75 % gefehlt), 

"nicht absolviert" (ab 75 % gefehlt) bestätigt. 

 

7.5. Das Zeugnis enthält auch die Angaben über die entschuldigten und unentschuldigten 

Absenzen sowie über allfällig ausgesprochene Sanktionen. 

 

7.6. Die SuS, bzw. bei minderjährigen SuS deren gesetzliche Vertretung, bestätigen die 

Kenntnisnahme des Zeugnisses durch Unterschrift. 

 

 

8. Repetition 

 

8.1. Ende der Quarta nicht promovierte SuS können die Quarta repetieren, falls sie das 9. 

Schuljahr noch nie repetiert haben. 

 

8.2. Ab Tertia bis Prima kann nur einmal repetiert werden; vorbehalten bleibt 8.4. 

 

8.3. Repetierende SuS haben den Status "repetierend". SuS, die am Ende des Repetiti-

onsjahres ein ungenügendes Zeugnis haben, müssen austreten. 

 

8.4. Wer die Maturitätsprüfung ein erstes Mal nicht besteht, kann die Prüfung nur dann 

wiederholen, wenn die Prima repetiert wird. Die Möglichkeit dieser Repetition besteht 

unabhängig davon, ob bereits früher repetiert wurde. 

 

8.5. Wer zweimal eine Maturitätsprüfung nicht bestanden hat, wird zu keiner weiteren zu-

gelassen. 

 

9. Absenzen, Verspätungen, Entschuldigung, Kontrolle und Massnahme 

 

9.1. Absenzen und Verspätungen 

 

9.1.1. Als Absenz gilt der versäumte, als Verspätung der verspätete Besuch einer obli-

gatorischen Schulveranstaltung. 

 

9.1.2. Absenzen und Verspätungen werden ins elektronische Klassenbuch, Absenzen 

zusätzlich ins Zeugnis eingetragen. 

 

 

9.2. Entschuldigung 

 

9.2.1. Für Absenzen und Verspätungen kann um Entschuldigung ersucht werden. 

 



 

 

9.2.2. Gesuche um Entschuldigung von Absenzen sind durch die/den S spätestens 14 

Tage nach Wiedereintritt an die KL zu richten. Gesuche sind zu begründen, Be-

gründungen, soweit möglich, zu belegen (Arztzeugnis, Vorladung etc.). 

 

Als Entschuldigungsgründe gelten insbesondere: 

• Krankheit 

• Unfall 

• Arzt-, Zahnarzt oder Therapiebesuch 

• Umzug 

• Vorladung von Behördenstellen 

• externe Prüfung 

• Vortragsübung 

• Vorstellungsgespräch 

• Besuch an Hochschule (max. zwei Tage pro Schuljahr) 

 

9.2.3. Gesuche um Entschuldigung von Verspätungen sind durch die/den S innert 14 

Tagen unter Angabe des Grundes an die KL zu richten. 

 

9.2.4. Über die Entschuldigung von Absenzen und Verspätungen entscheidet die KL, 

die die Annahme oder die Ablehnung der Entschuldigung im elektronischen Klas-

senbuch vermerkt. Vorbehalten bleibt 9.2.5. 

 

9.2.5. Mit Ausnahme des Fernbleibens von einer LZK gelten Absenzen der Primanerin-

nen und Primaner im letzten Quartal (ab Frühlingsferien) als entschuldigt. Die Lp 

tragen die Absenzen ins elektronische Klassenbuch ein. 

 

9.3. Kontrolle und Massnahmen 

 

9.3.1. Sobald die Summe der Absenzen im Laufe eines Semesters 20 Lektionen über-

steigt, informiert die KL die Eltern bzw. die gesetzliche Vertretung. 

 

9.3.2. Bei unentschuldigten Absenzen führt die KL in jedem Fall mit der/dem S ein Ge-

spräch und orientiert bei wiederholt unentschuldigten Absenzen die Eltern bzw. 

die gesetzliche Vertretung sowie die/den R. 

 

9.3.3. Bei mehr als 5 unentschuldigten Absenzen oder 8 unentschuldigten Verspätun-

gen kann die KL der KLGY beantragen, dass eine Sanktion ausgesprochen wird. 

 

10. Dispensation 

 

10.1. Die Dispensation ist die Befreiung von der Verpflichtung, obligatorische Schulveran-

staltungen zu besuchen. 

 

10.2. Gesuche um Dispensation, die bei minderjährigen SuS von der gesetzlichen Vertre-

tung mitunterzeichnet sind, sind spätestens eine Woche im Voraus schriftlich an die 

KL zu stellen. Die Gesuche sind zu begründen, Begründungen, soweit möglich, zu be-

legen (Arztzeugnis etc.). 

 

Dispensationsgründe sind insbesondere: 

• religiöse Gebote 

• körperliche Einschränkungen 

• Teilnahme an externen kulturellen, sportlichen oder sozialen Veranstaltungen 

 

 



 

 

10.3. Über Dispensationen bis zu drei Tagen entscheidet die KL, über Dispensationen von 

mehr als drei Tagen entscheidet die/der R nach Rücksprache mit der KL. 

 

10.4. Dispensationen können mit freien Halbtagen (11. nachfolgend) verrechnet werden. 

 

10.5. Dispensationen werden ins elektronische Klassenbuch als entschuldigte Absenzen 

eingetragen. 

 

 

11. Freie Halbtage 

 

11.1. SuS können dem Unterricht an höchstens sechs Halbtagen pro Schuljahr ohne An-

gabe von Gründen fernbleiben. Ein Halbtag endet bzw. beginnt um 12.40 Uhr. 

 

11.2. SuS melden den Bezug mindestens zwei Unterrichtstage im Voraus schriftlich der KL 

und tragen die Halbtage im elektronischen Klassenbuch nach erfolgter Bestätigung 

durch die KL ein. 

 

11.3. Ausgeschlossen ist der Bezug von freien Halbtagen bei LZK, Gesprächsterminen und 

besonderen schulischen Veranstaltungen wie Spezialwochen, Sporttagen, Chorpro-

ben, Feiern etc. und wenn die/der S einen geplanten Unterrichtsteil zu leisten hat. 

 

11.4. Ordnungsgemäss bezogene freie Halbtage gelten als entschuldigte Absenzen. 

 

 

12. Sanktionen 

 

12.1. Verstossen SuS gegen dieses Reglement, kann die KLGY folgende Sanktionen aus-

sprechen: 

• Verwarnung 

• Ausweisungsandrohung 

• befristete oder unbefristete Ausweisung 

 

12.2. Die SuS, sowie – im Falle von minderjährigen SuS – ihre gesetzliche Vertretung wer-

den vorgängig angehört: Sie werden von der KL bzw. von der betroffenen Lp schrift-

lich über die vorgesehene Sanktion sowie über deren Begründung informiert und 

ihnen wird eingeräumt, dazu innert angemessener Frist zuhanden der KLGY schriftlich 

Stellung zu nehmen. 

 

12.3. Über Sanktionen entscheidet die KLGY 

 

13. Rechtsmittel 

 

Gegen Sanktionen und Zeugniseinträge kann innert 30 Tagen bei der/dem R zuhanden der 

Rekurskommission (14. nachfolgend) schriftlich Rekurs eingereicht werden. Im Falle von min-

derjährigen SuS ist der Rekurs von ihrer gesetzlichen Vertretung mitzuunterzeichnen. 

 

14. Rekurskommission 

 

14.1. Die Rekurskommission unter Vorsitz einer Juristin/eines Juristen besteht aus mindes-

tens drei Personen, die nicht der NMS angehören. Die Wahl der Mitglieder erfolgt 

durch den Schulrat der NMS. 

 



 

 

14.2. Die Rekurskommission urteilt nicht über Ermessensfragen. Sie entscheidet abschlies-

send. 

 

14.3. Die Kosten des Verfahrens gehen zulasten der unterliegenden Partei. 

 

 

15. Inkrafttreten 

 

Dieses Reglement tritt auf Beginn des Schuljahres 2018/2019 in Kraft und ersetzt das "Pro-

motionsreglement Gymnasium" vom 12.03.2015, das "Reglement zur Leistungsbeurteilung 

am Gymnasium" sowie das "Absenzenreglement Gymnasium", beide vom 16.06.2016. 

 

 

 

 

 

Bern, 06. September 2018/KLGY 

Teilrevision mit 

rückwirkendem Inkrafttreten 

auf das Schuljahr 2021/2022 

Bern, 21.12.2021/KLGY 


